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Freitag, 31. März 2023 
 
 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 
(LT. SATZUNG DER ÖH) 

 
 FRAKTION: AktionsGemeinschaft (AG) 
 DATUM DER ANFRAGE: 17. März 2023 
 GERICHTET AN: Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten  
  der ÖH Bundesvertretung 
 
gestellt von Maximilian Veichtlbauer in der 1. ordentlichen Sitzung der Bundesvertretung im 
Sommersemester 2023 
 
1) Dann mache ich es jetzt offiziell, wenn du es [die Stellungnahme der Kontrollkommission zum 

Jahresabschluss] mir bitte zuschicken magst, […]. 
 
Siehe Anhang I 

 
2) Dann hätte ich eine Frage zur Studentenwohnungsservice Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung wie sie auf Seite 18 ausgewiesen ist, nämlich hätte ich da einfach gerne alle offiziellen 
Unterlagen laut UGB aus den letzten drei Wirtschaftsjahren und wie ist die ÖH in der letzten Zeit 
in der Generalversammlung vertreten worden und was waren den die letzten Anliegen, die es in 
dieser GmbH gegeben hat? 

 
Siehe Anhang II-IX 
 
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft ist durch Hannah Lutz vertreten worden. 
 
Eines der größten Anliegen der letzten Zeit war die Verschmelzung der Gesellschaft mit der Österreichischen 
Studentenförderungsstiftung und Überlegungen bezüglich der Vorgehensweise hierzu. 
 
3) Weißt du zufällig wie viel Gewinn diese Gesellschaft in den letzten Jahren gemacht hat, zum 

Beispiel im letzten Wirtschaftsjahr? 
 
Im Wirtschaftsjahr 2021, welches gleich dem Kalenderjahr 2021 ist, betrug der Jahresüberschuss 16.748,05 €. 
 
4) Der gesamte Schriftverkehr der im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses 

stattgefunden hat, egal ob jetzt PMU oder über dich halt oder sonst wen. 
 
Die betreffenden Unterlagen können vor Ort in Begleitung des Referenten für wirtschaftliche Angelegenheiten 
oder seines Stellvertreters in den Räumlichkeiten der Österreichischen Hochschüler_innenschaft eingesehen 
werden. Wir bitten um Kontaktaufnahme mit dem Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten um zeitnah einen 
Termin zur Einsichtnahme zu vereinbaren. 
 
5) Wie viele Rechtsgeschäfte hast du für die PMU den schon gezeichnet? 
 
Seit dem Untergang der Hochschüler_innenschaft an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg 
gemäß § 70 Abs 14 HSG 2014 wurden vom Referenten für wirtschaftliche Angelegenheiten der Österreichischen 
Hochschüler_innenschaft 27 Rechtsgeschäfte gezeichnet, mit welchen Zahlungen genehmigt worden sind, mit 
welchen Projekte der Hochschulvertretung an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität umgesetzt worden 
sind. 
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Von : Kontrollkommission ÖH <Koko.Oeh@bmbwf.gv.at>
Betreff : Jahresabschluss zum 30.6.2022

An : 'Rudi Benzer' <wiref@oeh.ac.at>

Zimbra marcel.bader@oeh.ac.at

Jahresabschluss zum 30.6.2022

Fr., 03. März., 2023 19:06
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Sehr geehrter Herr Benzer!
 
Vielen Dank für die Übermittlung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2022. Die
Kontrollkommission hat diesen in ihrer Sitzung am 23. Februar 2023 diskutiert und nimmt wie
folgt dazu Stellung:
 

Sie werden darauf hingewiesen, dass im Prüfungsbericht gemäß § 40 Abs. 3 Z 1 HSG
2014 auch die Anzahl der freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer und deren
Beschäftigungsausmaß anzuführen ist. Sie werden ersucht, dies dem betreffenden
Wirtschaftsprüfer mitzuteilen und eine entsprechende Ergänzung im Prüfungsbericht
vornehmen zu lassen.
 

Gemäß § 40 Abs. 3 Z 3 HSG 2014 ist im Prüfungsbericht eine Auflistung der
Funktionsgebühren bzw. der refundierten Aufwandersätze, gegliedert nach dem
monatlich sowie dem insgesamt im Wirtschaftsjahr je Funktion beschlossenen Betrag
und eine Bestätigung anzuführen, dass die Höhe der Funktionsgebühr den in § 31
definierten Kriterien entspricht. Dies ist im Prüfungsbericht entsprechend zu ergänzen
und der Prüfungsbericht anschließend nochmals der Kontrollkommission zu übermitteln.
 

Sie werden darauf hingewiesen, dass der Handkassabestand („Kassa 27000“) wieder
eine nicht verordnungskonforme Höhe (EUR 575,85) aufweist (siehe § 6 Abs. 1
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswirtschaftsverordnung (HS-WV)). Sie werden
daher aufgefordert, zukünftig auf einen verordnungskonformen Bestand (max. EUR
500) zu achten.
 

Die Ist-Werte der Gewinn- und Verlustrechnung in Form der Gebarungserfolgsrechnung
stimmen nicht mit jenen des Budget-Ist-Vergleiches überein.
 

Der Ausweis der weitergeleiteten Studierendenbeiträge in der Gewinn- und
Verlustrechnung unter der Position Beiträge gem. § 7 Abs. 2 HSG 2014 ist nicht korrekt.
Dafür wäre eine eigene Zeile zu ergänzen (z.B. als Unterposition bei den
Studierendenbeiträgen).

 
Sie werden um Übermittlung einer Stellungnahme zu diesen Punkten bis spätestens 17.
März 2023 gebeten.
 
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte Eisenstädter
 
Kontrollkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft
und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften
Kontrollkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft
c/o Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
z.H. Abteilung IV/9
Teinfaltstraße 8
1010 Wien
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Mag.a Charlotte Eisenstädter

Tel.: +43 (0)1 53 120-5857
 
Von: rudi.benzer@oeh.ac.at <rudi.benzer@oeh.ac.at> Im Auftrag von Rudi Benzer
Gesendet: Freitag, 23. Dezember 2022 15:49
An: Kontrollkommission ÖH <Koko.Oeh@bmbwf.gv.at>
Cc: Eisenstädter Charlotte <Charlotte.Eisenstaedter@bmbwf.gv.at>; Gruber Michael
<Michael.Gruber@bmbwf.gv.at>; Stangl Siegfried <Siegfried.Stangl@bmbwf.gv.at>; Keya
Baier <keya.baier@oeh.ac.at>
Betreff: Jahresabschluss ÖH BV 21_22
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
im Anhang übermittle ich Ihnen den Jahresabschluss der Österreichischen Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaft zum 30.06.2022.
 
Es wurden keine freien Dienstverhältnisse eingegangen.
 
Mit besten Grüßen
Rudi Benzer
 

Rudi Benzer

Pronomen: er/ihm
Referent für wirtschaftliche Angelegenheiten

Österreichische Hochschüler_innenschaft
Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien
wiref@oeh.ac.at
T: +43 676 88852245

        

 

https://oeh.ac.at/
mailto:wiref@oeh.ac.at
https://oeh.ac.at/
https://www.instagram.com/bundesoeh
https://www.facebook.com/bundesoeh
https://twitter.com/BundesOeH
https://youtube.com/bundesoeh
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MANZ Firmenregister

Quelle: Firmenbuch und Insolvenzdatei (Edikte) der Republik Österreich

Lizenzgeber: Bundesministerium für Justiz

Lizenznehmer: MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Kohlmarkt 16, 1010 Wien

Stichtag 30.03.2023 Insolvenzdatei FN 97253 w

 Für dieses Unternehmen ist zum Zeitpunkt der Abfrage kein Eintrag in der Insolvenzdatei

 vorhanden.

Stichtag 30.03.2023 Firmenbuch-Auszug mit aktuellen Daten FN 97253 w

 Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden-

 sammlung.

 Letzte Eintragung am 30.11.2022 mit der Eintragungsnummer  47

 zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

   1   früher Handelsgericht Wien HRB 27220

       Ersteintragung am 17.12.1980

       FIRMA

   1      Studentenwohnungsservice

          Gesellschaft m.b.H.

       RECHTSFORM

   1      Gesellschaft mit beschränkter Haftung

       SITZ in

   1      politischer Gemeinde Wien

       GESCHÄFTSANSCHRIFT

  23      Sensengasse 2b

          1090 Wien

       KAPITAL

  14      EUR 109.009,25

       STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

   1      31. Dezember

        (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)JAHRESABSCHLUSS

  47      zum 31.12.2021 eingereicht am 29.11.2022

       VERTRETUNGSBEFUGNIS

   1      Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer

          bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder

          durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen

          vertreten.

   1   Gesellschaftsvertrag  vom 18.11.1980                                001

   1   Der Gesellschaftsvertrag wurde mehrfach geändert, zuletzt           002

         mit Beschluss der Generalversammlung  vom 05.11.1992

  14   Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss               003

         vom 22.07.2002

         gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.

  14   Generalversammlungsbeschluss  vom 22.07.2002                        004

         Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 9 u. 12.

       GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich)



        Y   Dipl.Ing. Thomas Schach, MSc, geb. 30.11.1969

  28        vertritt seit 24.02.2010 gemeinsam mit

            einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen

       AB   Mag. Sabine Straßer, geb. 19.12.1968

  32        vertritt seit 11.04.2012 gemeinsam mit

            einem weiteren Geschäftsführer

       GESELLSCHAFTER/IN           STAMMEINLAGE           HIERAUF GELEISTET

        B   Österreichische Studentenförderungs-

            stiftung,

            Wien

  14        ........................ EUR 65.405,55

  14        .................................................... EUR 65.405,55

        C   Österreichische Hochschülerschaft,

            Wien

  14        ........................ EUR 43.603,70

  14        .................................................... EUR 43.603,70

                   ------------------------------------------------------------

            Summen:                 EUR 109.009,25              EUR 109.009,25

 

       AUFSICHTSRATSMITGLIED

       AF   Gabor Sas, geb. 25.10.1977

  37        Vorsitzende/r

       AG   Kerstin Kneidinger, geb. 02.02.1989

  37        Mitglied

       AI   Hannah Lutz, geb. 19.04.1995

  42        Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden

 ----------------------------------- PERSONEN ---------------------------------

 

   1    B   Österreichische Studentenförderungs-

            stiftung,

            Wien

   1    C   Österreichische Hochschülerschaft,

            Wien

  28    Y   Dipl.Ing. Thomas Schach, MSc, geb. 30.11.1969

  28        Strindbergg. 2/23/15

            1110 Wien

  32   AB   Mag. Sabine Straßer, geb. 19.12.1968

  32        Konstantingasse 6-8/12

            1160 Wien

  37   AF   Gabor Sas, geb. 25.10.1977

  37        Schleifmühlgasse 11/39

            1040 Wien

  37   AG   Kerstin Kneidinger, geb. 02.02.1989

  37        Ernst-Melchior-Gasse 18/3/12

            1020 Wien

  42   AI   Hannah Lutz, geb. 19.04.1995

  42        Taubstummengasse 7-9

            1040 Wien

 ------------------------------ VOLLZUGSÜBERSICHT -----------------------------

 Handelsgericht Wien

   1 eingetragen am 18.05.1994                  Geschäftsfall 919 Fr  1329/94 m

       Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG

  14 eingetragen am 18.12.2002                  Geschäftsfall  73 Fr 12554/02 m

       Antrag auf Änderung  eingelangt am 29.10.2002

  23 eingetragen am 29.01.2008                  Geschäftsfall  73 Fr   840/08 p

       Berichtigung - Antrag  eingelangt am 21.01.2008

  28 eingetragen am 27.04.2010                  Geschäftsfall  75 Fr  2561/10 b

       Antrag auf Änderung  eingelangt am 01.03.2010

  32 eingetragen am 15.05.2012                  Geschäftsfall  71 Fr  3885/12 m

       Antrag auf Änderung  eingelangt am 11.04.2012

  37 eingetragen am 23.01.2015                  Geschäftsfall  71 Fr   654/15 m



       Antrag auf Änderung  eingelangt am 20.01.2015

  42 eingetragen am 19.12.2017                  Geschäftsfall  71 Fr 19183/17 d

       Antrag auf Änderung  eingelangt am 12.12.2017

  47 eingetragen am 30.11.2022                  Geschäftsfall  73 Fr 45465/22 m

       Elektronische Einreichung Jahresabschluss  eingelangt am 29.11.2022

 ---------------- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK ---------------

  zum 30.03.2023 gültige Identnummer: 711241

 ----------- BUSINESS REGISTER INTERCONNECTION SYSTEM IDENTIFIKATION ----------

  zum 30.03.2023 gültige EUID: ATBRA.097253-000

MANZ Firmenregister Abgefragt am 30.03.2023 10:52

 ----------------------------------- HINWEIS ----------------------------------

 MANZ übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereit-

 gestellten Information. Diesbezügliche Haftungsansprüche gegen MANZ sind

 grundsätzlich ausgeschlossen.



31.12.2021 FN 097253w

FIRMA

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung mikro

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

UNTERZEICHNET VON PRÜFWERT: 3349713aefa9cc8da4b8fc4185249f2c

Studentenwohnungsservice
Gesellschaft m.b.H.

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der
Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte
Firmenbuchnummer maßgeblich.

Jahresabschluss
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DI MSc Thomas Schach

am 23.11.2022

Y

Mag. Sabine Straßer, geb 19.12.1968

am 23.11.2022
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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 214.760,52 202

Anlagevermögen 6.785,89 4

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,91 0

Sachanlagen 6.784,98 4

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 207.925,16 198

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.277,29 7

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 194.647,87 190

Rechnungsabgrenzungsposten 49,47 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 214.760,52 202

Eigenkapital 193.097,05 176

eingefordertes Stammkapital 109.009,25 109

Stammkapital 109.009,25 109

davon eingezahlt 109.009,25 109

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzgewinn 84.087,80 67

davon Gewinnvortrag 67.339,75 55

Rückstellungen 2.850,00 3

Verbindlichkeiten 17.586,20 21

Rechnungsabgrenzungsposten 1.227,27 1
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FIRMA

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung mikro

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

UNTERZEICHNET VON PRÜFWERT: b9b4124663c32a36a05ecb4b267626be

Studentenwohnungsservice
Gesellschaft m.b.H.

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der
Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte
Firmenbuchnummer maßgeblich.

Jahresabschluss
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09.11.2021

DI MSc Thomas Schach

am 20.10.2021

Y

Mag. Sabine Straßer, geb 19.12.1968

am 20.10.2021
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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 201.589,18 186

Anlagevermögen 3.877,49 5

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,91 0

Sachanlagen 3.876,58 5

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 197.662,22 181

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.275,62 4

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 190.386,60 176

Rechnungsabgrenzungsposten 49,47 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 201.589,18 186

Eigenkapital 176.349,00 164

eingefordertes Stammkapital 109.009,25 109

Stammkapital 109.009,25 109

davon eingezahlt 109.009,25 109

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzgewinn 67.339,75 55

davon Gewinnvortrag 54.661,11 46

Rückstellungen 2.740,00 3

Verbindlichkeiten 21.319,23 20

Rechnungsabgrenzungsposten 1.180,95 0
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Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und
dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechlichen Vorschriften ein
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen oder lrrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantworgich, die Fähigkeit
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang
mit der FortfÜhrung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie dafür, den Rech-
nungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzli-
chen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Untemehmenstätigkeit einzu-
stellen oder haben keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder lrrtümern ist und einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung
eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus dolosen Handlungen oder lrrtümern resultieren und werden als wesenflich angesehen, wenn von ihnen
einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

' Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder lrrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken,
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesenliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus lrrtümern resultierendes, da dolose

Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. Wir gewinnen ein Ver-
ständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um prüfungshandlungen

zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
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31.12.2019 FN 097253w

FIRMA

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung mikro

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

UNTERZEICHNET VON PRÜFWERT: 77a25d06ca34a5169bdd984b706b7849

Studentenwohnungsservice
Gesellschaft m.b.H.

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der
Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte
Firmenbuchnummer maßgeblich.

Jahresabschluss

PDF GENERIERT AM

10.12.2020

DI MSc Thomas Schach

am 25.11.2020

Y

Mag. Sabine Straßer, geb 19.12.1968

am 25.11.2020
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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 185.952,26 185

Anlagevermögen 5.332,71 6

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,91 0

Sachanlagen 5.331,80 6

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 180.570,08 179

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.439,63 85

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 176.130,45 93

Rechnungsabgrenzungsposten 49,47 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 185.952,26 185

Eigenkapital 163.670,36 155

eingefordertes Stammkapital 109.009,25 109

Stammkapital 109.009,25 109

davon eingezahlt 109.009,25 109

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzgewinn 54.661,11 46

davon Gewinnvortrag 45.859,06 34

Rückstellungen 2.740,00 3

Verbindlichkeiten 19.541,90 26

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1

Seite 2 von 2
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An die Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats der

Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H.,

Wien

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31 . Dezember 2019 der

Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H.,

Wien,

(im Folgenden auch kurz "Gesellschaft" genannt)

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht:

1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung

Wir wurden zum Abschlussprüfer der Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H., Wien, für das

Geschäftsjahr 2019 gewählt. Die Gesellschaft, vertreten durch die Geschäftsführung, schloss mit uns einen

Prüfungsvertrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der Buchführung

gemäß den $$ 269 ff UGB zu prüfen.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kleinstgesellschaft isd S 221 UGB

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine freiwillige Abschlussprüfung

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchführung

die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet

wurden.

Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Osterreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die

berufsüblichen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Diese Grundsätze

erfordern die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (lnternational Standards on Auditing). Wir

weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses

gewährleisten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weiljedem internen Kontrollsystem die

Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestütãen Prüfung ein unvermeidbares

Risiko besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung

erstreckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.
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Wir führten die Prufung mit Unterbrechungen im Februar 2020 überwiegend in unseren Kanzleiräumlichkeiten

in Wien durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichtes materiell abgeschlossen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. Franz Schweiger, Wirtschaftsprüfer,

verantwortlich.

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Gesellschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei dem die von

der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer herausgegebenen "Allgemeinen Auftragsbedingun-
gen für Wirtschaftstreuhandberufe" einen integrierten Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten

nicht nur zwischen der Gesellschaft und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich

unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Drit-

ten kommt S 275 UGB zur Anwendung.
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2. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses

2.1 Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung und Jahresabschluss

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, ergänzenden Be-

stimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest.

Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir - soweit wir dies für unsere

Prüfungsaussage für notwendig erachteten - die internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungslegungs-

prozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses verweisen wir auf unsere Ausfúhrungen im

Bestätigungsvermerk.

2.2 Erteilte Auskünfte

Die gesetzlichen Vertreter erteilten die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise. Eine von den ge-

setzlichen Vertretern unterfertigte Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

2.3 Stellungnahme zu Tatsachen nach $ 273 Abs 2 und Abs 3 UGB (Ausübung
der Redepflicht)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den

Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder

die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder

Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei den internen Kontrollen des Rech-

nungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Vermutung eines

Reorganisationsbedarfs ($ 22 Abs. I Z 1 URG) sind nicht gegeben.
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3. Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der

Studentenwohnungsservice Gesel lschaft m.b.H.,

Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem

Stichtag endende Geschäftsjahr geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und

vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der

Ertragslage der Gesellschaft firr das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den

österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Ubereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der lnternational

Standards on Auditing (lSA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im

Abschnitt ,,Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstim-

mung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben

unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu S 275 Abs 2 UGB (Haftungsregelungen bei der

Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber der Gesellschaft und auch gegen-

über Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und

dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften ein

möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten um die Auf-

stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten - falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortfuhrung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie dafür, den Rech-

nungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzli-

chen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzu-

stellen oder haben keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-

heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung ei-

ne wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können

aus dolosen Handlungen oder lrrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen

einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

. Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher

Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch

und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser prü-

fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus lrrtümern resultierendes, da dolose Handlungen

betrttgerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.Wir gewinnen ein Verständnis

von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen,

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

¡ Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten

Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
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Aktiva

A. Anlagevermögen

l. lmmaterielle Vermögensgegenstände

1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile

ll. Sachanlagen

1. Einbauten in fremden Gebäuden

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

L Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
davon sonsfþe

3. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

ll. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva

31.12.2019
.ê
È,

31j2.2018
Eti,

31.12.2019
.êÈ

: t l ''. .,!.:'î .

zum 31 .12.2019

31.12.2018
E
E.

I0 1 05I

Passiva

A. Eigenkapital

L Stammkapital

ll. Bilanzgewinn
davon Gewinnvoñrag

B. Rückstellungen

1 . sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

rL,'

109.009,25

54.661,11

109.009,25

45.859,06
34.402,7545.859 06

1,68 1,68 163.670,36 154.868,31

2.740,00 2.690,00

5.330 12 6.183 78

5.331 80 6.185,46

6.186,515.332,71

683,94

0,00
0,00

3.755,69

0,00

81.816,55
81.816,55

14,90
14,90

19.527,O0 25.826,30
25.826,30

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

2. sonstige Verbindlichkeiten
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

0,00
0,00

19.527 00

3.350 64
85.167,19

davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

93.441 44 D. Rechnungsabgrenzungsposten

19.541,90
19.541,90

25.826,30
25.826,30

4.439,63

176.130,45
180.570,08

49,47

178.608,63

49,47

0,00 1.460,00

185.952,26 184.844,61185.952,26 184.844,61 Summe Passiva

lìi!i.l(:¡ii.1Iiilr{}|rlìl;tl{¡:;*{rr v¡r:r. {.ri:l.t!l:;¡:I¡¡¡iÌ ¡it ll.ij Se¡te I
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1. Umsatzerlöse

2. sonstige betriebliche Erträge

3. Auñrendungen für Material und sonstige bezogene
Herstellungsleistungen
a) Materialaufwand

b) Auf,ruendungen für bezogene Leistungen

4. Abschreibungen
a) auf Sachanlagen

5. sonstigebetrieblicheAufuvendungen

6. Zwischensumme aus Z I bis 5 (Betriebsergebnis)

7. Ergebnis vor Steuern

8. JahresÍiberschuss

9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

10. Bilanzgewinn

1.1.2019 bis 31.12.2019

2019
€

2018
€

77.810,51

267,68

6.885,99

36.299,26

77.685,66

75,16

3.906,70

36.586,99

43.185,25

2.388,69

23.702,zCI

40.493,69

2.087,90

23.722,92

8.802,05 I1.456,3f

8.802,05 11.456,31

8.802,05

45.859,06

I1.456,31

34.402,75

54.661 11 __4rqqgg_
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A. Anlagevermögen

L lmmaterielleVermögensgegenstände

1. gewerbl¡che Schutzrechte und áhnliche Rechte
und Vorteile

ll. Sachanlagen

1. E¡nbauten in fremden Gebàuden

2. Betr¡ebs- und Geschäftsausstattung

SUMME ANLAGENSPIEGEL

I 15.620,09 0,00 70.000,00

397.902,67

22 757 9ã

0,00 0,00

420.660,63 1.535.03 556.81

536.280,72 1.535,03 70.556,81

€ €

0,00 45.620,09 .t 15.619,04

0,00 397.902,67 397.900,99 0,00

1â Â74 1A , 1ÂÂ Âq

421.638,85 414.475,17 2.388.69
0,00 467.258,94 s30.094,21 2.388.69

€

0,00 69.999,86 45.619,18

0,00 0,00 397.900,99

ç

ß 4nâ ôÂ

0.00 556.81 416.307.05
0.00 70.556.67 ¡16l-026.23

AþILÁGËNSP¡TGTL
zum 31.'12.2019

Buchrerle
Stand Stiând

1.1.20',t9 3't.12.2019
6 €

1,05 0,91

1,68 '1,68

A tRl 7n q ??î 1)

6.185,46 5.331.80
6_t86-51 5-aa2-7'l

Stand
1.1.2019

Anschaftung$/Herstellungskosten
Zugänge Abgänge Umbuchungen

€6€

I 515 nî ÃqÂ at ñnn

0.00

Stand
31.'t2.2019

Stând
't.'t.20't9

kumulierte Abschreibungen
Abschte¡bungen Zuschre¡bungen Abgånge

€ a

0,00

Stand
31.12.2019

€
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Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und
Wirtschafrsprtlfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Präambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Verlrag über
vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in
Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische
Tätigkeiten als auch d¡e Besorgung oder Durchführung von
Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der gg 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Part€ien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,Auftragnehmef', zum anderen
,Auftraggebef' genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftstreuhandberufe gl¡edern sich in zwei Teile: Die
Auflragsbedingungen des l. Te¡les gêlten für Aufträge, bei denen die
Auftragserteilung zum Betrieb des Untemehmêns des Auftraggebers
(Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in
der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der ll. Teil keine
abweichenden Bestimmungen für diese enthält.

(3) lm Falle der Unw¡rksamkeit e¡ner oinzelnen Bestimmung ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt,
zu ersetzen.

I-TEIL

1. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Der Umfâng des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftlichen Auflragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer. Fehlt diesbezi¡glich eine detaillierte schriftliche
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberalungsleistungsn umfasst die
Beratungstätigk€it folgênde Tätigke¡ten :

a) Ausarbe¡tung der Jahressteuererklärungen für d¡e Einkommen- odêr
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Auflraggebêr vorzulegenden oder (bei êntsprechenderVe16inbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die
Besteuerung erfordêrlichen Aufrstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachweisê vom Auftraggeber beizubr¡ngen.
b) Prilfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen.
c) Verhandlungen m¡t den Finanzbehörden im Zusammenhang m¡t den
untêr a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.
d) Mitwlrkung bei Betriebsprúfungen und Auswèrtung der Ergobnisse von
Betriebsprúfungên hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfâhren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern.
Erhålt der Auftragnehmer fúr die laufènde Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu
honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklärung(en) zum übemommenen Auftrag zählt, gehört dazu
nicht die Ùberprüfung elwaiger besonderer buchmäßiger
Vorausselzungen sow¡e die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzstêuenechtlichen Begünstigungen wahrgenommen
worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Lêistungen gemäß SS 2
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderlen
Beauflragung.

(5) Vorstehende Absåtze (2) bis (4) gslten n¡cht boi
Sachverständigentãt¡gkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Le¡stungserbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des
Auftrages hinaus.

(7) Der Auffragnehmer ist berechligt, sich zur Durchführung des
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilf€n
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des
Auftrages durch einen Bêrufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auffragn€hmer
auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betri€blichen Tätigkeit
unt€rstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat be¡ der Erbringung seinor Leistungen
ausschließlich österreich¡sches Recht zu berücksichtigen; ausländisches
Recht ¡st nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu
berücks¡chtigen.

(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließ€nden
schriftlichen als auch mi¡ndlichen beruflichen Âußerung, so ist der
Auftragnehmer nichl verpflichtet, den Auftraggeber auf Ànderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich
abgeschlossene Te¡le eines Auflrages.

(1 0) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungsêrbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der
Auftraggeber ¡nsbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren
datenschulz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer B€hörde ein Anbringen
elektronisch ein, so handelt er - mang€ls ãusdrücklicher gegenteiliger
Vereinbarung - ledigl¡ch als Bote und stellt di€s keine ¡hm oder einem
einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder
Wissens€rklärung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während dês
Auftragsverhãltniss€s Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhältnissês nicht in seinem Untèrnehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widr¡genfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeitêrs an den
Auft ragnehmer verpflichtet.

2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserktärung

(1) Der Auftraggebêr hat dafi¡r zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des
Auflrages notwend¡gen Untorlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rêchtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werdên und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis
wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung ssin
Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände,
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werdên.

gegeben
können.
die erst

(21 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteiltên Auskúnfte und
ûbergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere
Zahlenangaben, als richlig und vollständig anzusehen und dem Auflrag zu
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ¡st ohne gesonderten schriftlichen
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fesl zu stellen. lnsbesondere gilt
dies auch flir die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rochnungon. Stellt er
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Er hat im F¡nanzstrafuerfahren die R€chte des Aufiraggebers zu
wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der
vorgel€gten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfle und Erklärungen
im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverståndigentätigkeit
schriftlich zu bestätigen.

(4') Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestohen für den Auftragnehmer insoweit diess Risiken
schlagend werden keinorlê¡ Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne fûr die
Ferligstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind
bestmögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden
nach bestem Wissen erstellt; s¡e sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bskannt zu geben. Der
AuflragnehmBr darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf d¡e
Gi¡ltigke¡t der zuletzt vom Auftrâggeber bêkannt gegebenen Kontaktdaten
verlasssn, ¡nsbssondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.

KSW) ill,:r*::iis¡:ru,,,

Allgemeine
Auftragsbedingungen

fü r Wi rtschaftstreu hand be rufe
(AAB 2018)



3. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter d€s
Auftragnehmers gefährdet w¡rd, und hat selbst jede Gefährdung dieser
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf
Anstellung und für Angebote, Aufträgê auf €¡gene Rechnung zu
übernehmen.

(21 Der Auftraggeber nimmt zur Kenntn¡s, dass seine hierfür
notwendigen personenbezogenen Dalen sowie Art und Umfang inklusive
Leislungsze¡traum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
ver€inbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von
Befangenheits- oder Ausschließungsgründen und lnteressenkollisionen in
einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses N€tzwerkes auch
ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbíndêt der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dêm Datenschutzgesetz und gemäß S 80 Abs 4 Z 2
WTBG 20'17 ausdrücklich von dessen Verschwiegenhoitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Ëntbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4, Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und
Gutachlen ist, sowe¡t nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten.

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt
Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbe¡ter, sonstiger
Erfüllungsgehilfen oder Substitute (,,berufliche Äußerungen") sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in
eleklronischan Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter
Verwendung ähnlicher Formen der elêktronischen Kommunikation
(speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht
Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftllch;
dies gílt ausschließlich für berufliche Außerungen. Das Risiko der Erteilung
der beruflichen Außerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko dei
Ubêrsendung dieser trägt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elekt¡onische Kommunikation mit dêm
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der
Auftraggêber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer
Kommunikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang,
Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung)
inform¡ert zu sein. Der Auftragnehmer, seine M¡tarbeiter, sonsligen
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die
Veruendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die
We¡terleitung von lnformationen an den Auftragnehmer und seine
Mitarbeiter s¡nd bei Verwendung von Telefon - insbesondêre in
Veròindung mit automat¡schen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail
und anderen Fo¡men der elektronischen Kommunikation - nicht immer
sichsrgestellt. Aufträge und w¡chtige lnformationen gelten daher dem
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht
(femrmündlich oder elektronisch) zugègangen sind, es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische
Ubermittlungs- und Lesebeståtigungen gelten nicht als solche
ausdrücklichen Empfangsbostätigungen. Dies gilt insbesondere für d¡e
Ubermittlung von Bescheiden und anderen lnformationen über Frislen.
Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kur¡er an
den Auftragnehmer gesandt wêrden. Die Übergabe von Schriftstücken an
Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe.

(5) (Allgeme¡n) Schr¡ftlich meint insowelt in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd S 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfüllt das Erfordernis der Schrifilichkeit iSd S 886
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Werbliche lnformation) De¡ Auftragnehmer wird dem Auflraggeber
wiederkehrend allgemeine steuerechtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche lnformationen elektronisch (zB per E-Mail)
übermitteln. Der Auftraggeber nimml zur Kenntnis, dass er das Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geisligen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im
Rahmên dês Auftrages vom Auftragnehmêr erstellten Berichte, Gutachten,
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nur für Auftragszwecke (2.8. gemäß g 44 Abs 3 EStG 1988)
verwendet werden. lm Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftl¡cher als auch

milndlicher beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nulzung dêr schr¡ftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.
(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündl¡cher beruflicher
Äußerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ¡st unzulässig; ein
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch
nicht durchgeführten Aufträge dês Auftraggebers.

(3) Dem Auflragnehmer verble¡bt an seinen Leistungen das
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehâlten.

6. Mångelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflicht€t, nachträglich
hervorkommende Unricht¡gke¡ten und Mängel in seiner schriftlichen als
auch mündlichen beruflichen Außerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverzüglich zu v6rständ¡gen. Er ist berechtigt, auch
über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der
Änderung zu verständigen.

12\ Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Bese¡tigung von
Unricht¡gkeiten, sofern diese durch den Aufrragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. - falls eine schrìftliche berufliche Àußerung nicht
abgegeben w¡rd - sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tätigkêit des Auftragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auflragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur be¡
VorsaÞ und grober Fahrlässigkeil. Die Anwendbarkeit des S 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

(2) lm Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die ErsaÞpflicht des
Auftragnehmers höchstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß S
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltendên Fassung.

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf
den einzelnen Schadensfall. Der e¡nzelne Schadensfall umfasst sämtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander ¡n rechtlichem und
w¡rtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er aufmehrersn Pflichtverletzungen
beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des
Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folgê-, Neben-
oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kennln¡s erlangl haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen
Vo¡schriften zw¡ngend andere Verjährungsfristen festgesetã sind.

(5) lm Falle der (tatbestandsmäßigen)Anwendbarkeit des S 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtênde Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht
darauf, ob andere Beteiligle vorsätzlich gehandelt haben.

(6) ln Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt w¡rd,
beginnt die Verjährungsfrist spãtestens mit Erteilung des
Bestätigungsvermerkês zu laufen.

(71 Whd die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbe¡tenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers daruber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewährieistungs- und Schadenersatzansprüche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der
Auswahl des Dr¡tten.

(8) E¡ne Haftung dès Aufrragnshmers Dritten gegênúber ist injedem Fall
ausgeschlossen. Geratên Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen
des Auft¡aggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diess über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit



ein solcher Haflungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine
Haftung gegenübèr Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise
übernommen wurde, gelten subsidiär dièse Haftungsbeschränkungen
jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dr¡tte können jedenfalls keine
Ansprüche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers
hinausgehen. D¡e Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle
Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprilche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden
nach ¡hrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Driltêr
lm Zusamm.enhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher
beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten
(Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den
Subst¡tuten des Auff ragnehmers.

8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer ist gemäß S 80 WTBG 2017 verpflichtet, über
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, €s sei
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche Außerungspfl ichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers
(insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des
Auftraggebers oder Dritter gegen dên Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwi€genheitspflicht
entbunden-

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkáit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn,
dass eine gesetzliche Verpflichtung h¡erzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datênschutzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,,DSGVO) h¡nsichtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem
Auftragnehmer überiassene Materialien (Papier und Datenträger) werden
grundsätzl¡ch nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte
übergeben oder wenn dies gesondert vere¡nbarl isl vom Auftragnehm€r
verwahrt oder vemichtel. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon
aufzubêwahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation
seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabe¡ unterstützt, die
den Auftraggeber a¡s datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer
berecht¡gt, den entstandenen tatsächl¡chen Aufr/vand an den Auftraggeber
zu verrechnen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskiinfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung
von der Verschwiêgenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber
Dritten dies€n Dritten erteilt werden.

9. Rücktritt und Kündigung (,,Beendigung")

(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schrifüich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Ertöschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Sowe¡t nicht etwas andêres schrifflich vêreinbart oder gesetzlich
zwingend vorgeschr¡eben ist, können die Vertragspartner den Vertrag
jederzeit m¡t sofort¡ger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bêstimmt sich nach Punkl I 1.

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn
auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen,
auch m¡t Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unler
Einhaltung einer Frist von drei Monaten (,,Beendigungsfrist") zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklärung derBeendigung eines Dauerauftrags-sind, soweit
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich)
möglich ist, soweil diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Dorverbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beend¡gungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichon

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wären bei êinem Dauerauftrag mehr als 2 gleichart¡ge,
üblicherweise nur einmal jähr¡ich zu erstellende Werke (2.8.
Jahresabschlûsse, Steuererklärungen etc,) fertig zu stellèn, so zählen die
ûber 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem E¡nverständnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebsnenfalls
ausdrücklich hinzuweisen.

1 0. Beendigung bei Annahmevezug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen

(1 ) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Vezug oder unterlässt derAuffraggebêr eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst w¡e obllegende Mitwirkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilwe¡se) Durchführung
des Auftrages verlangt, die, nach begrundetem Dafürhaltên d€s
Auffragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen
entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11.
Annahmeverzug sowie unterlassen€ Mitwirkung seitens desAuflraggeb€rs
begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Êrsatz de¡
ihm hierdurch entstandenen Mehraufilendungen sowie des verursachten
Schadens, wenn der Auftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

(2, Bei Verträgen über die Führung de¡ Bücher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ¡st eine fristlose
Beendigung durch den Auftragnehm€r gemäß Punkt 10 (1 ) zulässig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nâchkommt.

1 1. Honoraranspruch

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (2.8. wegen Riicktrift oder
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Lelstung bereit war und durch Umstände,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes
Mitvêrschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz,
daran gehindert worden ist; der Auflragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderueitige Verwendung seiner
und se¡ner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte
Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare sind gêgebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche
M¡tw¡rkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung,
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Bêendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch
den Auftraggebèr, sowie bei Vertragsaullösung gemäß Punkt 10. (2) durch
dên Auftragnehmer behält derAuftragnehmer den vollen Honoraranspruch
für drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdrücklìch Unèntgsltlichkeit vereinbart ist, w¡rd
.jedenfalls gemäß S 1004 und S 1152 ABGB einê angemessene
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des
Auflragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf dle älteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine
V¡ertelstunde.

(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
venechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere
Umstände oder auf Grund besonderer lnanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vere¡nbartes Entgêlt als unzursichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
führen (auch bei unzurêichênden Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmer venechnet die Nebênkosten und die
UmsaÞsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschl¡eßend im
Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den venechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diäten, Kilom€tergeld, Kopiêrkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Beibesonderen Haftpflichtversicherungserfordernissenzählendie
betreffenden Vers¡cherungsprämien (inkl. Versichêrungssteuer) zu den
Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufwendungen filr die Erstellung von Berichten, Gutachtên uä.
anzusehen.

(f0) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tät¡gkeit entsprechêndê Entgelt verrechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fäl¡ig. FUr
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden,
können Verzugszinsen verrechnet werden. Be¡ beiderseitigen
Unternehmergeschäften gelten Vezugszinsen in der in g 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Höhe.

(12) Die Verjährung richtet sich nach $ 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Lêistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist €rfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann inneri¡alb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben
wêrden. Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Bücher gilt jodenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf die Anwendung dês S 934 ABGB im Sinne des g 351 UGB, das
ist die Anlechtung wegen Verkürzung über d¡e Hälfte für Geschäfte unter
Unternèhmern, wird verzichtêt.

(15) Falls bèi Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels andenrrreitiger schriftlicher
Vereinbarung d¡ê Vertretungstätigkeit im Zusammenhang m¡t abgaben-
und beitragsrechtlichen Prüfungên aller Art êinschließlich der Abschluss
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesonderl zu honorieren.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jewe¡ls
für ein Auftragsjahr vère¡nbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzêlfragen im Zusammenhang m¡l
den im Punkt 12. (l 5) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) Der Auftragnehmer kann êntsprechende Vorschüsse verlangen und
seine (fortgesêtzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig
machen. Bei Daueraufträg€n darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung frf.iherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß
Satz I ) verweigert werden. Bei Erbringung von Têilloistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies s¡nngemäß.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur
teilweisên Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenersätzè und Vorschüsse (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungên des Auftragnehmers auf
Vergi¡tungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen zulässig.

13. Sonstiges

(1) lm Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wild auf das geseÞliche
Zurückbehaltungsrecht ($ 471 ABGB, S 369 UGB) verwiesen; wird das
Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer
grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe
seiner noch offenen Forderung.

(2) DerAuftraggeber hat keinen Anspruch aufAusfolgung von im Zuge
der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und
ähnlichen Unterlagen. lm Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auflragnehmor berechtigt,
nach Ubergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogên damit
erslellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhånder, die
Daten zu löschen. Für d¡e Übergabe dieser Dâten in êin€m strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Fomat hat der Auftragnehmer

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt s¡nngemäß). lst
eine Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gäng¡gen und
maschinenlesbarên Format aus besonderen Grúnden unmöglich oder
untunlich, können diese ersaÞweise im Vollausdruck übergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu.

(3) Der Auflragnehmer hat auf Verlangen und Kosten dês
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass soiner
Tätigkeit von diesem erhalten hat. D¡es gilt jedoch nicht für den
Schriftwechsel zwischen d€m Auftragnehmer und seinem Auftragg€ber
und fùr d¡e Schriftstücke, die der Aufiraggeber in Urschrift besitzt und ftir
Schriftstücke, die einer Aufbewahrungspllicht nach den ftjr den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwäsche unter¡¡egen. DerAuftragnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen-
S¡nd diese Unterlagen bere¡ts einmal an den Auftraggeber Ubermittelt
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes
Honorar (Punkt 1 2. gilt sinngemäß).

(41 Der Auftraggeber hat d¡e dem Auftragsnehmer übergebenen
Unterlagen nach Abschluss derArbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei
Nichtabholung übergebener Unterlâgen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
übergebene Unterlagen abzuholen, diesé auf dessen Kosten zurückstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stêllen (Punkt 12. gilt
sinngêmäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. DerAuftragnehmer haftet im Weiteren
nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vemichtung dêr
Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmèr ¡st berechtigt, fällige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldem, Treuhandgcldem oder
ander€n ¡n seiner Gewahrsame befìndlichen liquiden Mitteln auch bei
ausdrucklicher lnverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung
ist dêr Auftragnehmer berêchtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggéber vom €rfolgten
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergeslellle Betrag
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Ger¡chtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich h¡eraus
ergebenden Ansprüche gilt ausschließl¡ch österreichisches Recht untêr
Ausschluss des nat¡onalen Verweisungsrechts-

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist - mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung - das sachlich zuståindige Gericht des Erfüllungsortes.



II. TEIL

1 5. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte

(1) Für Verträge zw¡sch€n Wirlschaftstreuhändem und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2) Dêr Auftragnehme¡ haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig
verschuldete Verletzung der übernommenen Verpfl ichtungen.

(3) Anstelle der im Punkl 7 Abs 2 normierten Begrênzung ¡st auch im
Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

(9) Verträge über wiederkehrende Leistungên:

(a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkl€istungen
und der Verbraucher zu wiederholten G€ldzahlungen verpf¡ichten und die
fúr eine unbestimmle oder eine ein Jahr üborsteigende Zeit geschlossen
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung €¡ner zweimonatigen
Fr¡st zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines
halben Jahres kündigen.

(b) lst die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Verlragsschließung
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstêrmin bis zum Ablauf des
zweiten Jahres hinausgeschoben w€¡den. ln solchen Verträgen kann die
Kiìndigungsfrist auf höchst€ns sechs Monate verlängert werden.

(c) Erfordert die Erfüllung eines best¡mmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt
gegsbên, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und
b) genannten abweichende Kündigungstermine und KUndigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf dsr
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für
Abs 4 (Geltendmachung der
bestimmten Frist) gilt nicht.

Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Schadenersalzansprüche innerhalb einer

(5) Raicktrittsrecht gemäß g 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom
Auftragnehmer dauemd benülzten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vêrtrag zurücktreten. Dieser Rücktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung über das Rücktr¡ttsrecht enthält, an den Verbraucher,
íiühestensjedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das
Rt¡cktrittsrecht st€ht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem
Auftragnehmer oder dessen Beauftragt€n zwecks Schließung dieses
Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen zw¡schen den Beteiligten oder ihren Beauftragten
vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie tiblicherweise von Auftragnehmern außerhalb
ihrer Kanzleiräume geschlossen werdon und das vere¡nbarte Entgelt € l5
n¡cht übersteigt.

Der Rücktritt bedarf zu seiner Rêchtswirksamkeit dêr Schriftform. Es
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, dâs seine
Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem
Auflragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des
Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woch€
abgesendet wird.

Tritt der Verbrauchêr gemäß g 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug
um Zug

1. der Auflragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigon und nútzlichen
Aufiruand zu ersetzen.

2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert dêr Leistungen zu
vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegênden Vorteil gereichen.

Gem¿iß S 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Koslenvoranschläge gemäß g 5 KSchG:

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des $ 1 170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Whd dêm Vertrag eln Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nichl das
Gegenteil ausdrücklich erklärt ¡st.

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 w¡rd ergänzt:

lst der Auftragnehmêr nach S 932 ABGB verpflichtet, seine Loistungen zu
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfúllen, an dem Or1, an dem die Sache übèrgeben worden ist. lst es für
den Verbrauchêr tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14- (3) gilt:

Hat derVerbraucher im lnland seinen Wohnsitz oder se¡nen gewöhnlichen
Aufenthalt oder ist er im lnland beschäftigt, so kann fûr eine Klage gegen
ihn nach den SS 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Absl JN nur die Zuständigkeit
e¡nes Gêr¡chtes begründêt werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäfligung liegt.

















INTEGRA@ INTERNATIONAT BF4onsultingYour Global Advantage

Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grundla-
ge der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass ei-

ne wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazu-
gehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemes-

sen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage

der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse

oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit zur Folge haben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den lnhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in

einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wien, am 25.Mär22021

BF Gmb

Franz Schweiger Mag. Wolfgang Eder

WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabsch/usses mit unserem Bestätigungsvermerk dart nur in der von uns bestätigten
Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht srbh aussch/ießlich auf den deutschsprachigen und voltständigen Jahresab-
sch/uss. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des g 281 Abs 2 IJGB zu beachten.

a
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Marialrilfer Straße 32

1070 Wjerr
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zum 31.12.2020Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H.

Bilanz

€
31.12.2020

€
31.12.2019Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile 0,91 0,91

II. Sachanlagen

1. Einbauten in fremden Gebäuden 1,68 1,68

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.874,90 5.330,12

3.876,58 5.331,80

3.877,49 5.332,71

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 683,94

2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 7.275,62 3.755,69

7.275,62 4.439,63

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 190.386,60 176.130,45

197.662,22 180.570,08

C. Rechnungsabgrenzungsposten 49,47 49,47

Summe Aktiva 201.589,18 185.952,26

€
31.12.2020

€
31.12.2019Passiva

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 109.009,25 109.009,25

II. Bilanzgewinn 67.339,75 54.661,11
davon Gewinnvortrag 54.661,11 45.859,06

176.349,00 163.670,36

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 2.740,00 2.740,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.196,73 14,90
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2.196,73 14,90

2. sonstige Verbindlichkeiten 19.122,50 19.527,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 19.122,50 19.527,00

21.319,23 19.541,90
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 21.319,23 19.541,90

D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.180,95 0,00

Summe Passiva 201.589,18 185.952,26
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1.1.2020 bis 31.12.2020Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H.

Gewinn- und Verlustrechnung

€
2020

€
2019

1. Umsatzerlöse 81.149,38 77.810,51

2. sonstige betriebliche Erträge 431,06 267,68

3. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene
Herstellungsleistungen

a) Materialaufwand 5.507,45 6.885,99

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.719,57 36.299,26

42.227,02 43.185,25

4. Abschreibungen

a) auf Sachanlagen 3.118,06 2.388,69

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 23.556,72 23.702,20

6. Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis) 12.678,64 8.802,05

7. Ergebnis vor Steuern 12.678,64 8.802,05

8. Jahresüberschuss 12.678,64 8.802,05

9. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 54.661,11 45.859,06

10. Bilanzgewinn 67.339,75 54.661,11

Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H. Seite 2
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zum 31.12.2020Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H.

ANLAGENSPIEGEL

€ € € € € € € € € € € €

Anschaffungs-/Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte
Stand

1.1.2020
Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand

31.12.2020
Stand

1.1.2020
Abschreibungen Zuschreibungen Abgänge Stand

31.12.2020
Stand

1.1.2020
Stand

31.12.2020

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Vorteile 45.620,09 0,00 0,00 0,00 45.620,09 45.619,18 0,00 0,00 0,00 45.619,18 0,91 0,91

II. Sachanlagen

1. Einbauten in fremden Gebäuden 397.902,67 0,00 0,00 0,00 397.902,67 397.900,99 0,00 0,00 0,00 397.900,99 1,68 1,68

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.736,18 1.662,84 1.662,84 0,00 23.736,18 18.406,06 3.118,06 0,00 1.662,84 19.861,28 5.330,12 3.874,90

421.638,85 1.662,84 1.662,84 0,00 421.638,85 416.307,05 3.118,06 0,00 1.662,84 417.762,27 5.331,80 3.876,58

SUMME ANLAGENSPIEGEL 467.258,94 1.662,84 1.662,84 0,00 467.258,94 461.926,23 3.118,06 0,00 1.662,84 463.381,45 5.332,71 3.877,49

Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H. Seite 3
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